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Kinder- und Jugendförderplan

Als Planungsinstrument für alle Angebote und 
Dienste im Sinne der §§ 11 – 14 SGB VIII, der 

Jugendarbeit, Förderung der Jugendverbände, 
der Jugendsozialarbeit und des Erzieherischen

Kinder- und Jugendschutzes ist, gemäß § 15 Abs. 
4 Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFördG
NRW), seit dem Jahr 2006 in allen Kommunen 

und Kreisen ein Kinder- und Jugendförderplan zu 
erstellen.
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Zeitschiene und Beteiligung
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Dez.19          Mai 20         Jun./Aug. 20          Okt. 20          Nov. 20          Dez. 20          Feb. 21

Weitere 
Konkretisierung der 
Abläufe innerhalb 

der Verwaltung

Start der Projektplanung 
und Aufgabenteilung

- AG nach §78
- Onlineforum 

„Adhocracy“

Beteiligung von 
Kindern und 

Jugendlichen durch 
das Onlineforum 

„OPIN“

1. Entwurf zur Beratung im JHA 
fertiggestellt

2. Unterausschuss im November 
entfällt, TO im JHA auf Feb. 

verschoben

Textentwürfe wurden 
an die JHA-

Mitglieder und 
Jugendhilfeträger 

verschickt

Nach der Beratung im 
UA und Einarbeitung 

der Änderungswünsche 
und 

Korrekturvorschläge –
Verabschiedung im JHA 

am 25.02.21

* sämtliche Arbeitsprozesse und Schritte zur Fertigstellung des gesamten Kinder- und Jugendförderplans sind als „work in 
progress“ zu verstehen. Besonders die Maßnahmenplanung ist ein Dokument, welches permanent weiterentwickelt werden muss 

und aktualisiert werden muss.
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Arbeitsfelder der 

Jugendförderung:
- Offene Kinder- und 

Jugendarbeit
- Jugendverbandsarbeit

- Jugendsozialarbeit
- Erzieherischer Kinder- und 

Jugendschutz

Unterthemen der 

Jugendförderung:

- Einrichtungen der OKJA
- Ferienangebote

- Spielflächen
- Streetwork

- Schulbezogene 
Jugendsozialarbeit

- Jugendberufshilfe

Maßnahmenplanung

und Zielerreichung 
als stetiger 

Evaluationsprozess

Querschnittsaufgaben:

- Interkulturelle Jugendarbeit
- Inklusion

- Partizipation
- Kooperation 

Jugendförderung und 
Schule

- Digitalisierung 
- Geschlechterdifferenzierte 

Arbeit

Bausteine des Kinder- und 
Jugendförderplans

Fundament:

- Rechtliche Grundlagen
- Rahmenbedingungen

- Sozialraumorientierung 
- Strategische 

Ausrichtung



Eckpunkte und roter Faden der Jugendförderung in 
Sankt Augustin

• Begegnung und Gestaltungsraum

• Lebensbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung

• Zielgruppe

• Sozialraumorientierung Integration und Inklusion

• Gendergleichstellung und Diversität

• Partizipation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen

• Berücksichtigung veränderter Zeitstrukturen bei den Kindern und Jugendlichen

• Digitale Medien und mobile Kommunikation

• Professionelles Handeln orientiert an Qualitätsstandards

• Trägervielfalt und Zusammenwirken der Träger

• Gesetzliche Grundlage
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